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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

Artikel-Nr.:
T199001

UFI:

CMQW-1NG5-DC8K-1PQ5
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:

Verarbeitungshilfsstoffe
Relevante identifizierte Verwendungen:

Produktkategorien [PC]
PC 8: Biozidprodukte

Prozesskategorien [PROC]
PROC 10: Auftragen durch Rollen oder Streichen

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant: Handler:
KANDO Service GmbH TECH-MASTERS Austria GmbH
HartleitnerstraRe 3 GewerbestraRe 1
4653 Eberstalzell 4720 Kallham
Austria Austria
Telefon: +43 (0) 7241 213 79 Telefon: +43 7733 20090
E-Mail: msds@kando.eu Telefax: +43 7733 20092

E-Mail: info@tech-masters.at
Webseite: www.tech-masters.com/at

1.4. Notrufnummer

Vergiftungsinformationszentrale (VI1Z), Stubenring 6, 1010 Wien, 24h: 01 406 43 43, Montag - Freitag:
8 bis 16 Uhr, Tel.: 01 406 68 98 (keine medizinische Auskunft) (Diese Nummer ist nur zu Blirozeiten
besetzt.)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenhinweise: keine

Ergdanzende Gefahrenmerkmale

EUH208 Enthalt Methylchloroisothiazolinon, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Sicherheitshinweise Pravention
P280 |Schutzhandschuhe/SchutzkIeidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion
P302 + P352 |BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
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2.3. Sonstige Gefahren

Andere schadliche Wirkungen:
Die Stoffe im Gemisch erflllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemafls REACH, Anhang XIlII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Zusatzliche Hinweise:
Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemaR Verordnung EG Nr. 648/2004:
< 5% nichtionische Tenside, Konservierungsmittel ( 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol,
Methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone, Methylisothiazolinone)

Dieses Gemisch enthalt keine Inhaltsstoffe, die gesundheits- oder umweltgefahrdend im Sinne

der Richtlinie 67/548/EWG oder der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 sind, einen Gemeinschafts-
Arbeitsplatzgrenzwert zugeordnet haben, PBT/vPvB klassifiziert oder in der Kandidatenliste enthalten
sind.

Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren |Stoffname Konzentration
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

CAS-Nr.: 55965-84-9 Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3- | < 0,0015

Index-Nr.: 613-167-00-5 on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) %

Acute Tox. 2 (H330, H310), Acute Tox. 3 (H301),
Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Eye Dam. 1 (H318),
Skin Corr. 1C (H314), Skin Sens. 1A (H317)

&EE® Gefahr EUHO71

M-Faktor (akut): 100 M-Faktor (chronisch): 100
Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL)
Skin Corr. 1C; H314: C = 0,6%

Skin Irrit. 2; H315: 0,06% < C < 0,6%

Eye Dam. 1; H318: C = 0,6%

Eye Irrit. 2; H319: 0,06% =< C < 0,6%

Skin Sens. 1A; H317: C = 0,0015%
Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) 100 mg/kg

ATE (Dermal) 50 mg/kg

ATE (Einatmen, Dampf) 0,5 mg/L

ATE (Einatmen, Staub/Nebel) 0,05 mg/L

Zusatzliche Hinweise: EUH071
CAS-Nr.: 2682-20-4 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on <0
EG-Nr.: 220-239-6 Acute Tox. 2 (H330), Acute Tox. 3 (H311, H301), %
Index-Nr.: 613-326-00-9 Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Eye Dam. 1 (H318),
Skin Corr. 1B (H314), Skin Sens. 1A (H317)

EEE® Gefahr EUHO71

M-Faktor (akut): 10 M-Faktor (chronisch): 1

Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL)

Skin Sens. 1A; H317: C = 0,0015%

Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) 100 mg/kg

ATE (Dermal) 300 mg/kg

ATE (Einatmen, Dampf) 0,5 mg/L

ATE (Einatmen, Staub/Nebel) 0,05 mg/L

Wortlaut der H- und EUH-S&tze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Angaben:

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Nach Einatmen:

FUr Frischluft sorgen.
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Bei Hautkontakt:
Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Nach Augenkontakt:
Sofort vorsichtig und grindlich mit Augendusche oder mit Wasser spulen.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund aussptlen und 1 Glas Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeifuhren.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel:
Wasserspruhstrahl, alkoholbestandiger Schaum, Kohlendioxid, Léschpulver

Ungeeignete Loschmittel:

Wasservollstrahl
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Verbrennungsprodukte:

Kohlendioxid, Kohlenmonoxid

5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung
Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.4. Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiir Notfalle geschultes Personal
Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:

Allgemeine Hinweise:

Persdnliche Schutzausristung verwenden.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
6.1.2. Einsatzkrafte

Personliche Schutzausriistung:
Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden.

6.2. UmweltschutzmaBBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Riuckhaltung und Reinigung
Fur Ruckhaltung:
Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBhahmen

Hinweise zum sicheren Umgang:

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Nicht mischen mit anderen Chemikalien.

Personliche Schutzausriistung verwenden.

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
BrandschutzmaBnahmen:

Keine besonderen BrandschutzmaBnahmen erforderlich.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerraume und Behalter:

Behalter dicht geschlossen halten.

Zusammenlagerungshinweise:

Keine besonderen VorsichtsmaBnahmen erforderlich.
Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 12 - nicht brennbare FlUssigkeiten, die keiner der vorgenannten
Lagerklassen zuzuordnen sind

7.3. Spezifische Endanwendungen

Empfehlung:
Entschaumer

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausrustungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunftsland) @ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

® Momentanwert

@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung

MAK (AT) Reaktionsgemisch, best. aus 5- @ 0,05 mg/m?
ab 25.09.2018 Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on ® Sh
und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
CAS-Nr.: 55965-84-9
MAK (AT) 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on @ 0,05 mg/m3
CAS-Nr.: 2682-20-4 ® Sh

EG-Nr.: 220-239-6

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verflugbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Keine Daten verflgbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Es liegen keine Informationen vor.
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8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz:
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. (EN 166)

Hautschutz:
Tragen Sie Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien gemaR EN 374. (Durchbruchszeit: >10 min)
Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk)
Dicke des Handschuhmaterials >= 0,1 mm
Eine Liste geeigneter Fabrikate mit detaillierten Angaben zur Tragedauer ist auf Anfrage erhaltlich.

Verdlinnte Anwendungslésungen <= 1%:
Auf Schutzhandschuhe kann verzichtet werden, sofern gleichwertige SchutzmaBnahmen unter

geeigneter Hautschutzsalben).

Koérperschutz: Geeignete Arbeitskleidung tragen.

Atemschutz:

Normalerweise kein persoénlicher Atemschutz notwendig.
Thermische Gefahren:

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Daten verflgbar

8.3. Zusatzliche Hinweise
Abschnitt 6: MaBBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

9.1. Angaben zu den grundiegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften

“‘ﬂ
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Berlcksichtigung einer erhdhten Hautbelastung infolge Feuchtarbeit getroffen werden (z. B. Verwendung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand: FlUssig Farbe: weil’
Geruch: charakteristisch Entziindbarkeit: Keine Daten verfugbar
Sicherheitsrelevante Basisdaten
Parameter Wert bei °C @ Methode
@ Bemerkung
pH-Wert 6,5-7,8 20 °C
Schmelzpunkt =0 °C
Gefrierpunkt =0 °C
Siedebeginn und Siedebereich =~ 100 °C
Zersetzungstemperatur nicht anwendbar
Flammpunkt Keine Daten
verfliigbar
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten
verfiigbar
Zundtemperatur Keine Daten
verfligbar
Obere/untere Entziindbarkeits- oder |Keine Daten
Explosionsgrenzen verfligbar
Dampfdruck Keine Daten
verfligbar
Dampfdichte Keine Daten
verfliigbar
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Parameter Wert bei °C @ Methode

@ Bemerkung

Dichte 1,03 g/cm?3 20 °C

Schittdichte nicht anwendbar

Wasserloslichkeit mischbar

Viskositat, dynamisch < 10 mPa* s 25 °C @ (50 1/s)

Viskositat, kinematisch Keine Daten

verfligbar

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Bei bestimmungsgemalier Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Bei bestimmungsgemafier Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.5. Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008
Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
CAS-Nr.: 55965-84-9

ATE (Oral): 100 mg/kg

ATE (Dermal): 50 mg/kg

ATE (Einatmen, Dampf): 0,5 mg/L

ATE (Einatmen, Staub/Nebel): 0,05 mg/L

LD5g oral: 64 mg/kg (Ratte)

LD5g dermal: 87,12 mg/kg (Kaninchen)

LCs¢ Akute inhalative Toxizitat (Staub/Nebel): 0,33 mg/L 4 h (Ratte)
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on CAS-Nr.: 2682-20-4 EG-Nr.: 220-239-6

ATE (Einatmen, Dampf): 0,5 mg/L

ATE (Einatmen, Staub/Nebel): 0,05 mg/L

LD5g oral: 100 mg/kg (Ratte)

LD5o dermal: 300 mg/kg (Ratte)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Schwere Augenschadigung/-reizung:
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Enthalt Methylchloroisothiazolinon, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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Keimzellmutagenitat:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Karzinogenitat:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.

Reproduktionstoxizitat:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

11.2. Angaben uber sonstige Gefahren
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
CAS-Nr.: 55965-84-9

LCs0: >0,1 - 1 mg/L
ECs0: >0,1 - 1mg/L
ECs0: >0,1 - 1 mg/L

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on CAS-Nr.: 2682-20-4 EG-Nr.: 220-239-6
NOEC: 2,38 mg/L (Fisch, Pimephales promelas (Dickkopfelritze))
NOEC: 0,03 mg/L (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC: 0,55 mg/L (Krebstiere, Daphnia magna (GroRer Wasserfloh))

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on CAS-Nr.: 2682-20-4 EG-Nr.: 220-239-6
Biologischer Abbau: Ja, langsam
Bemerkung: Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

Biologischer Abbau:
Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien) 301

Zusatzliche Angaben:
Die in diesem Gemisch enthaltenen Tenside erflillen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie
sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Uber Detergenzien festgelegt sind.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verflgbar

12.4. Mobilitat im Boden
Das Produkt wurde nicht gepruft.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
CAS-Nr.: 55965-84-9

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on CAS-Nr.: 2682-20-4 EG-Nr.: 220-239-6

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Die Stoffe im Gemisch erfullen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegentber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften
aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfullt.

de / AT
GeSi.de




SICHERHEITSDATENBLATT

emal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878 od
g _ 9 (EG) 12006 ( ), (EV) 2020/ TECH s \‘“‘““”
Bearbeitungsdatum: 27.11.2025

Version s 0% MASTERS

Seite 8/10

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Wassergefahrdungsklasse 1: schwach wassergefahrdend

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
Ubergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAK/AVV

Abfallschliissel Produkt
[070299 [Abfille a. n. g. |

Abfallschlissel Verpackung
| 15 01 02 |Verpackungen aus Kunststoff |

Abfallbehandlungsléosungen

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefuhrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) | Binnenschiffstransport Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-TI /
(ADN) (IMDG) IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne

dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.
14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften. | dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.4. Verpackungsgruppe

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.5. Umweltgefahren

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.6. Besondere VorsichtsmaBBnahmen fur den Verwender

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Vorschriften
Verwendungsbeschriankungen:
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 75
Sonstige EU-Vorschriften:
Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfalle mit gefahrlichen Stoffen [Seveso-
llI-Richtlinie]: Dieses Produkt ist keiner Gefahrenkategorie zugeordnet.
Richtlinie 2004/42/EG liber Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und Lacken:
Gehalt an flichtigen organischen Verbindungen (VOC) in Gewichtsprozent: 0 Vol-%
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15.1.2. Nationale Vorschriften

Keine Daten verflgbar

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefuhrt.

15.3. Zusatzliche Angaben
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Uber Detergenzien [Detergenzien-Verordnung]

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise

1.2. |Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
1.3. |Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
2.2. | Kennzeichnungselemente
3.2. | Gemische
8.1. | Zu Uberwachende Parameter
9.1. |Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
11.1. | Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
12.7. | Andere schadliche Wirkungen
14.3. | Transportgefahrenklassen
15.1. | Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder
das Gemisch
15.3. | Zusatzliche Angaben
16.1. | Anderungshinweise
16.5. | Liste der einschlagigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus den Abschnitten 2 bis 15
16.2. Abkiirzungen und Akronyme
ACGIH Rat fUr Arbeitsschutz und Gefahrstoffe, Amerika
ADN Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstralen
ADR Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der
StraBe
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
ECsq effektive Konzentration 50%
EN Europaische Norm
ES Exposure scenario
EWC Europaischer Abfallartenkatalog
ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport
IMO International Maritime Organization
KG Kdérpergewicht
LCso Letale (Todliche) Konzentration 50%
LDsq Letale (Toédliche) Dosis 50%
MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)
NFPA Nationale Brandschutzbehdrde
NIOSH Nationales Institut flr Arbeits- und Gesundheitsschutz
NOEC Konzentration ohne beobachtete Wirkung
OECD Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OSHA Arbeits- und Gesundheitsschutzbehoérde
PBT persistent und bioakkumlierbar und giftig
PC Produktkategorie
PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration
PROC Prozesskategorie
REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien
RID Gefahrgutvorschriften flr den Transport mit der Eisenbahn
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SCL Specific concentration limit

TRGS Technische Regeln flur Gefahrstoffe

UN United Nations

VOC FlGchtige organische Verbindungen

ZNS zentrales Nervensystem

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verflgbar

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

16.5. Liste der einschlagigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus
den Abschnitten 2 bis 15

Gefahrenhinweise

H301 Giftig bei Verschlucken.

H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Ergdanzende Gefahrenmerkmale

EUHO71 | Wirkt atzend auf die Atemwege.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verflgbar

16.7. Zusatzliche Hinweise
Nach unserem Wissensstand sind die hierin enthaltenen Informationen korrekt. Weder der obengenannte
Lieferant noch seine Tochtergesellschaften ibernehmen jedoch jegliche Haftung hinsichtlich der
Korrektheit oder Vollstandigkeit der angegebenen Informationen. Eine endgliltige Feststellung der
Eignung der einzelnen Materialien obliegt allein der Verantwortung des Anwenders. Alle Materialien
kénnen unbekannte Risiken beinhalten und sind daher mit Vorsicht anzuwenden. Es sind hierin zwar
bestimmte Risiken beschrieben, jedoch kdnnen wir nicht garantieren, dass es sich dabei um die einzigen
moglichen Risiken handelt.

* Daten gegenUber der Vorversion geandert.

de / AT

GeSi.de



	ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

